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Wehrhafte Demokratie,  
wehrhafte Verwaltung

Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gerät durch Entwicklungen an den 

gesellschaftlichen Rändern unter Druck. Deshalb hat das Thema der „Wehrhaftigkeit“ 

erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Sie wurde in der öffentlichen Verwaltung 

in den vergangenen Jahren gestärkt. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun. 

D
as Thema „Wehrhaftigkeit“ ist 

in Deutschland derzeit sehr ak-

tuell und wird in aller Regel zu-

nächst mit dem Kampf gegen extremisti-

sche Bestrebungen verbunden. Laut  

Bundeszentrale für Politische Bildung 

(bpb) ist mit „wehrhafter“ oder „streitba-

rer“ Demokratie gemeint, dass sich der 

demokratische Staat gegen seine „Feinde“ 

wehrt, sodass diese niemals die Möglich-

keit ergreifen können, die Demokratie zu 

beschränken oder gar abzuschaffen. Al-

lerdings kann der Begriff „Wehrhaftig-

keit“ seit Karl Loewenstein, Politikwis-

senschaftler und Vordenker des Begriffs, 

auch rigoroser definiert werden. Für ihn 

galten die demokratischen Institutionen 

als Garanten der persönlichen Freiheiten 

und waren notfalls auch „gegen das Volk“ 

unbedingt zu schützen. So umfasst für 

Loewenstein Wehrhaftigkeit sogar die 

zeitlich begrenzte Aufhebung von funda-

mentalen Rechten Einzelner oder von 

Parteien als Ultima Ratio. 

Maßgebliche Stütze und Rückgrat un-

serer Demokratie ist jedenfalls eine ord-

nungsgemäß arbeitende „wehrhafte“ Ver-

waltung, die als alltagsbezogenes Äqui-

valent einer wehrhaften Demokratie fun-

giert. Der vorliegende Beitrag skizziert – 

entlang der vorgenannten Definition der 

bpb –, was zur Wehrhaftigkeit der Ver-

waltung gehört und wie es um ihre Stärke 

aktuell steht.

Aus dem Bereich der Compliance 

kennen wir als ersten Schritt, dass sicht-

bar gemacht werden muss, welche Ri-

siken tatsächlich und in welchem Um-

fang bestehen, wie bedrohlich diese sind 

und wie diese erfolgreich eingehegt wer-
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	■ Das Thema „Wehrhafte Demokratie“ hat häufig die Legislative im Fokus. Ebenso 

wichtig ist aber eine wehrhafte Exekutive, also die öffentliche Verwaltung.

	■ Wehrhaftigkeit darf keinesfalls nur auf Extremismusprävention reduziert  

werden. Denn die Funktionsfähigkeit der Verwaltung wird durch verschie-

dene Faktoren bedroht, gegen die es sich aktiv präventiv aufzustellen gilt.

	■ Gut gemeint ist, wie so oft, noch lange nicht gut gemacht. Das präventive  

Regelwerk zur Stärkung der Wehrhaftigkeit ist stets auch im Lichte von Er-

füllungsaufwand und Zielerreichung zu betrachten.

	■ Eine wehrhafte Demokratie benötigt als Grundlage ihrer Legitimation  

eine wehrhafte Verwaltung. Dies kann geschult und trainiert werden.
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den können. Für uns bedeutet das die 

Klärung der Frage: Was oder wer sind 

„Feinde“ aus Sicht der Verwaltung? Die 

Grafik rechts listet neben Extremismus 

beispielsweise Korruption, Diskriminie-

rung und Einflussnahme auf und vermit-

telt damit einen Eindruck von Risiken für 

die Verwaltung, ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit.

In den vergangenen Jahren wurde in-

tensiv daran gearbeitet, bestehende Risi-

ken zu minimieren. Beispiele hierfür sind: 

■ Verschärfung der Anti-Korruptions-

regelungen in vielen Bundesländern, 

etwa in Hessen 2019, Thüringen 2019, 

Sachsen-Anhalt 2017 und im Freistaat 

Bayern 2021

■ Wettbewerbsregister Bund, 2017

■ Lobbyregister Bund, 2021

■ Hinweisgeberschutzgesetz, 2023

■ Novelle des Bundesdisziplinargeset-

zes, 2023

■ Einführung von Transparenzgesetzen 

in zahlreichen Bundesländern

Im Folgenden greifen wir mit dem Hin-

weisgeberschutzgesetz und der Korrup-

tion zwei Beispiele heraus, um an ihnen 

den Themenkomplex „wehrhafte Demo-

kratie und wehrhafte Verwaltung“ zu dis-

kutieren.

Vor Feinden der  
Verfassung schützen
Das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz 

trat am 2. Juli 2023 in Kraft und setzt dabei 

die EU-Hinweisgeberrichtline (2019/1937) 

in deutsches Recht um. Durch das Hin-

weisgeberschutzgesetz werden Hinweis-

geberinnen und -geber geschützt und 

einheitliche Standards zur Meldung von 

Missständen und zum Schutz der Melden-

den geschaffen. Beschäftigte in Behörden 

nehmen Missstände meist als erste wahr 

und können durch ihre Hinweise dafür 

sorgen, dass regelwidriges Verhalten auf-

gedeckt, untersucht, verfolgt und für die 

Zukunft unterbunden wird. 

Als ein Beispiel für die Notwendig-

keit für den Schutz von hinweisgebenden  

Personen kann der dritte Lagebericht zum 

Rechtsextremismus in Sicherheitsbehör-

den für den Zeitraum 2021 bis 2022 er-

wähnt werden, den das Bundesamt für 

Verfassungsschutz am 1. Juli 2024 vorge-

legt hat. Der Report beschäftigt sich un-

ter anderem mit „Reichsbürgern“ und 

„Selbstverwaltern“ sowie der „verfassungs-

schutzrelevanten Delegitimierung des 

Staates“. Insgesamt 739 Fälle in Bund und 

Ländern wurden untersucht. Bei 364 Mit-

arbeitenden bestehen konkrete Anhalts-

punkte für Verstöße gegen die freiheitli-

che demokratische Grundordnung. Auf-

fallend waren die hohe Zahl der Äuße-

rungen in Chats und auf Social-Media-Ka-

nälen, politisch motivierte Beleidigungen 

sowie Kontakte zu oder Mitgliedschaften 

in extremistischen Organisationen und 

Parteien oder deren Unterstützung. Der 

Bericht konzentriert sich jedoch ledig-

lich auf die deutschen Sicherheitsbehör-

den. Die Sympathien mit dieser extremis-

tischen Strömung in der gesamten Verwal-

tung wurde nicht untersucht und bleibt 

daher im Dunkeln. Sie sind allerdings als 

deutlich höher einzuschätzen als die Werte 

im Report. Der Schutz von Hinweisgebe-

rinnen und Hinweisgebern ist daher drin-

gend geboten, denn sie übernehmen Ver-

antwortung für die Gesellschaft.

Bei der Korruption in der öffentli-

chen Verwaltung und ihren Begleitde-

likten, etwa Untreue, Subventionsbetrug 

und Geheimnisverrat, fallen bei nähe-

rem Hinsehen Ambivalenzen auf. Es ist 

fast unmöglich, das Niveau der tatsäch-

lichen Korruption in Deutschland zu be-

ziffern. Laut dem jährlichen Lagebild zur 

Korruptionskriminalität ist die Korrup-

tion in Deutschland im Trend rückläufig, 

insbesondere was die öffentliche Verwal-

tung angeht. Werden jedoch Bundesbür-

gerinnen und -bürger gefragt, ob sie der 

Meinung seien, dass die Korruption in der 

deutschen Politik und Verwaltung zuge-

nommen habe, kommen regelmäßig hohe 

Zustimmungswerte zustande. In Umfra-

gen nimmt die Zahl derjenigen, die das 

Korruptionsniveau in Deutschland für 

mindestens gleichbleibend, wenn nicht 

sogar steigend halten, seit Jahren zu. 2022 

meinten dies sogar über 80 Prozent der 

Befragten (siehe Grafik Seite 30). 

Der vorliegende Beitrag versucht 

nicht, dieses Paradoxon von Sachlage 

und Wahrnehmung zu erklären. Das 

Auseinanderklaffen lässt nicht nur die 

Autoren mit Blick auf die ergriffenen 

Präventionsmaßnahmen ratlos zurück. 

Denn die Verwaltung war durchaus er-

folgreich hinsichtlich der Fallreduk-

tion. Fakt ist, dass allein die dbb akade-

mie im ersten Vierteljahr 2024 mehr als 

2.500 Beschäftigte der öffentlichen Ver-

waltung in Deutschland in Halbtages-,  

Quelle: Eigene Darstellung der Autoren
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Tages- und Mehrtagesveranstaltungen 

vor allem inhouse zum Thema Korrupti-

onsprävention geschult hat. Und die An-

fragen von Behörden und Kommunen 

für derartige Seminare steigen an.

Wehrhafte Verwaltung kann 
und muss geschult werden
Die genannten Punkte zur Stärkung sol-

len die Wehrhaftigkeit der Verwaltung von 

innen heraus fördern, indem sie die Mit-

arbeitenden legislativ unterstützen. Doch 

gibt es ebenso von außen herangetragene 

Herausforderungen, die auf die Verwal-

tungen einwirken, sei es im täglichen Um-

gang mit extremistischen Bürgern und 

Bürgerinnen oder Kollegen und Kollegin-

nen. In jüngster Zeit zeigt sich auch ver-

mehrt, dass stark divergierende Auffas-

sungen zu globalen – politischen wie mili-

tärischen – Konflikten in die Amtsstuben 

Einzug halten und das kollegiale Binnen-

klima empfindlich stören können. 

Wie sollen Führungskräfte damit um-

gehen? Die dbb akademie GmbH möchte 

hier unterstützend tätig werden, indem 

sie Fortbildungen anbietet, die Verwal-

tungsmitarbeitende aller Statusgruppen 

dazu befähigen, sich rhetorisch-argu-

mentativ zu behaupten, extremistische 

Strömungen bei Bürgern und Bürgerin-

nen wie im Kollegium zu erkennen, de-

eskalierend zu wirken oder auch der Flut 

an „alternativen Fakten“ in den Sozialen 

Medien zu begegnen. Denn eine wehr-

hafte Verwaltung ist nicht nur regulativ 

zu erreichen, sondern es braucht ebenso 

eine stete Anpassung von praxisbezoge-

nen Soft Skills an die aktuellen gesell-

schaftlichen Herausforderungen.

Wie lassen sich die Erkenntnisse nun 

einordnen? Wehrhafte Verwaltung um-

fasst die praktische Fähigkeit einer wehr-

haften Demokratie, sich gegen „Feinde“ 

der freiheit l ichen demokratischen 

Grundordnung zu schützen. Die Ver-

waltung fungiert damit als eine Art pro-

pugnaculum rei publicae, also „Bollwerk 

des Staates“. Denn unsere politische Ord-

nung wird nicht allein durch verabschie-

dete Gesetze und rhetorisch ausgefeilte 

Reden verteidigt, sondern ganz konkret 

durch demokratisch orientiertes Verwal-

tungshandeln.

Gewiss mangelte es in den vergange-

nen Jahren nicht an der Ertüchtigung des 

regulativen Rahmens zur Stärkung der 

Wehrhaftigkeit. Glichen viele Forderun-

gen jahrelang eher Lippenbekenntnissen, 

so haben Bund, Länder und die EU-Kom-

mission in jüngerer Zeit durchaus Taten 

folgen lassen. Dies stellt die Verwaltung 

vor erhöhte Compliance- und Integri-

tätsanforderungen. Fakt ist, dass der Er-

füllungsaufwand neuer Regularien im-

mer auch eine entsprechende (personelle) 

Ressourcenbereitstellung erfordert. Zwar 

wachsen die Compliance-Anforderun-

gen korrekterweise stetig an, allerdings 

bedeutet das mittelfristig auch einen er-

heblichen Mehraufwand im Bereich der 

präventiven Schulungen und Verwal-

tungskontrolle. Dementsprechend sind 

auch Haushaltsmittel, Personal und Stel-

len zur Verfügung zu stellen.

Neben den regulativen-gesetzgeberi-

schen Eingriffen tritt noch ein weiterer 

notwendiger Baustein zutage, der sich mit 

der Weiterentwicklung von Soft Skills um-

schreiben lässt. Denn die Wehrhaftigkeit 

muss im Alltag jederzeit praktisch gelebt 

und angewendet werden können. Diese 

Praxis kann durch Fortbildungen geför-

dert werden und ist als bedeutende Er-

gänzung zur regulativen Absicherung der 

Wehrhaftigkeit zu verstehen.  ■
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Wahrnehmung der Korruption in Deutschland

Die Korruption in Deutschland ist ...

0

20

40

60

80

100

2012 2014 2017 2019 2022

Angestiegen Gleichgeblieben Zurückgegangen Weiß nicht

U
m

fr
ag

en
, W

er
te

 in
 P

ro
ze

n
t

 Springer Professional

Hinweisgeberschutzgesetz 

Licht, C./Gramlich, L. (2024): Datenschutz 
bei Meldestellen nach dem Hinweisgeber-
schutzgesetz, in: Datenschutz und Daten-
sicherheit 1, https://sn.pub/jgfroq

Die dbb akademie GmbH macht 

mit dem neuen Kompetenzzent-

rum „Wehrhafte Verwaltung“ Wei-

terbildungsangebote, die die öf-

fentliche Verwaltung in ihrer Wehr-

haftigkeit weiter stärken sollen: 

https://sn.pub/t8psk3


